
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang gemäss Art. 32 der Statuten des Schweizerischen Städteverbandes:  

Mitgliederbeiträge 

 

 

 

 

 

 

Gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 27. August 2009 in Luzern beträgt der Mitglieder-

beitrag 60 Rp. pro EinwohnerIn und Jahr ab 2010. Die detaillierte Berechnungsbasis ist in den Statu-

ten unter Art. 32 festgehalten. 

 

Für Mitglieder ohne Stimmrecht beträgt der jährliche Beitrag pauschal Fr. 2'000.-. 

 

Für Gönnermitglieder beträgt der jährliche Beitrag pauschal Fr. 1’000.-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bern, 27. August 2009 

 


